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Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 

Ahrensburg 

Industrielle Befestigungssysteme 

ISIN: DE0005198907/WKN: 519 890 

 

 

Zur  
 

Ordentlichen Hauptversammlung 2011 
 

laden wir alle Aktionäre unserer Gesellschaft ein. Sie findet am 
 

Donnerstag, den 7. Juli 2011, 11.00 Uhr 

 
im Parkhotel Ahrensburg, Raum Versailles 1 und 2, Lübecker Straße 10 a, 22926 Ahrens-
burg, statt. 
 

Tagesordnung 

 

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Joh. Friedrich Behrens Ak-

tiengesellschaft zum 31. Dezember 2010 nebst Lagebericht des Vorstands, des 

gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts des Vorstands 

für das Geschäftsjahr 2010 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2010, des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 

Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches und der Erklärung zur Unter-

nehmensführung gemäß § 289a HGB. 

 

Die genannten Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg, 
während der Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre aus. Sie werden den Aktionä-
ren auf Anfrage zugesandt. 
 
Ferner können sie gemeinsam mit allen weiteren Unterlagen nach § 124a AktG und 
dieser Einberufung auch im Internet unter www.Behrens.AG eingesehen werden. Sämt-
liche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen sind 
auch während der Hauptversammlung einsehbar. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Auf-
sichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 
 

2) Verwendung des Bilanzgewinns 

 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Ge-
sellschaft zum 31. Dezember 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 2.011.132,75 wie folgt zu verwenden:  

 
• Einen Teilbetrag von EUR 504.000,00 zur Zahlung einer Dividende von 

Cent 18 pro Aktie auf die insgesamt 2.800.000 Aktien mit Dividendenberech-
tigung für das Geschäftsjahr 2010. Der aus diesem Teilbetrag auf die von der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung gehaltenen Eigenen Ak-
tien entfallende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen; 

 
• Vortrag des verbleibenden Teilbetrages von EUR 1.507.132,75 auf neue 

Rechnung. 
 



 

 

 

2

3) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands im Geschäftsjahr 
2010 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
4) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Ge-
schäftsjahr 2010 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
5) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2011 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Admiralitätstraße 10,  
20459 Hamburg zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2011 zu wählen. 
 

6) Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder 

des Vorstands 

  

 Die Hauptversammlung kann nach § 120 Abs. 4 AktG über die Billigung des Systems 
zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Mit Beschluss vom 8. Juli 2010 
hat die Hauptversammlung das zu diesem Zeitpunkt bestehende Vergütungssystem 
gebilligt. Die Gesellschaft möchte auch in diesem Jahr den Aktionären die Gelegenheit 
geben, über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder abzu-
stimmen. Das bestehende Vergütungssystem für das Mitglied des Vorstands der Ge-
sellschaft ist im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt. 

 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das bestehende System zur Vergütung der 
Vorstandsmitglieder zu billigen.  
 

7) Neuwahlen zum Aufsichtsrat 

 

Die Amtszeit der von der Hauptversammlung bestellten Aufsichtsratsmitglieder endet 
mit Beendigung der Hauptversammlung am 07. Juli 2011. Der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft besteht gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern und setzt sich 
nach § 96 Abs. 1 vierter Fall AktG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsge-
setz zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern und zu zwei Dritteln aus Vertretern 
der Aktionäre zusammen. Daher sind vier Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptver-
sammlung zu wählen. 
 
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.  
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu beschließen hat, in den Auf-
sichtsrat zu wählen:     

 
• Herrn Bernd Aido, Unternehmensberater, wohnhaft in Lübeck 

 
• Herrn Jakob-Hinrich Leverkus, Geschäftsführer, wohnhaft in Hamburg 
 
• Herrn Peter Wick, Investmentmanager, wohnhaft in Zürich, Schweiz 

 
• Herrn Dr.-Ing. Peter Zeller, Freiberuflicher Ingenieur, wohnhaft in Wallerfangen, 
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 Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: 
 

• Weitere Mandate von Herrn Aido bestehen in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Pfef-
ferwerk, Berlin. 
 

• Weitere Mandate von Herrn Wick bestehen in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen als Präsident des Verwaltungsrates der CDL Principal 
Investors AG, Zürich (Schweiz); als Präsident des Verwaltungsrates der Red 
Thread AG, Wettingen (Schweiz) und als Präsident des Verwaltungsrates der 
Struki AG, Zürich (Schweiz).  
 

• Weitere Mandate von Herrn Leverkus bestehen in anderen gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen als Vorsitzender des Beirates der Drewsen Spezi-
alpapiere GmbH & Co. KG, Lachendorf, als Mitglied des Beirates der Dinse GmbH, 
Hamburg, als Mitglied des Beirates der elcomax GmbH, München und als Mitglied 
des Aufsichtsrates der Solon SE, Berlin.  
 

• Herr Dr.-Ing. Zeller ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.  

 
Herr Wick erfüllt von den vorgeschlagenen Kandidaten die Voraussetzungen des 
§ 100 Abs. 5 AktG.  
 
Für den Fall ihrer Wahl in den Aufsichtsrat schlägt der Aufsichtsrat Herrn Bernd Aido 
als Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz und Herrn Dr.-Ing. Peter Zeller als Kandida-
ten für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitz vor. 
 
Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden als Einzelwahl durchgeführt werden.  

 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

 
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft EUR 7.168.000,00. Es ist eingeteilt in 2.800.000 Stückaktien mit eben so vielen 
Stimmrechten. Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hält die Gesell-
schaft keine eigenen Aktien.  
 
Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nach § 19 
der Satzung jeder Aktionär berechtigt, dessen Anmeldung und Berechtigungsnachweis der 
Gesellschaft, 
 
Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt am Main 
Fax-Nummer: +49(0)69 12012-86045 
E-Mail:  WP.HV@Xchanging.com 
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in Textform (§ 126b BGB) spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2011 24:00 Uhr (MESZ) 
zugegangen ist. Der Berechtigungsnachweis hat in Form eines in deutscher oder englischer 
Sprache in Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Kreditinstitut, einen deutschen Notar oder eine Wertpapiersam-
melbank zu erfolgen. Der Berechtigungsnachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung zu beziehen, also auf den 16. Juni 2011, 00:00 Uhr (MESZ).  
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer den Berechtigungsnachweis ordnungsgemäß 
erbracht hat.  
 
Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei aus-
schließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis-
stichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbe-
sitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesit-
zes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Ver-
äußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Be-
rechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Er-
werbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-
weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teil-
nahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag ist auch kein relevantes Datum für die 
Dividendenberechtigung.  
 
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktio-
nären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für 
die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an der Gesellschaft Sorge zu tragen.  
 
Stimmrechtsvertretung  

 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, 
können ihr Stimmrecht und ihre weiteren Aktionärsrechte unter entsprechender Vollmach-
tserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung 
von Aktionären, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder durch 
eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen wollen, müssen den Bevollmächtigten bzw. sich 
selbst fristgerecht und formgerecht anmelden oder die fristgerechte und formgerechte An-
meldung vom Bevollmächtigten vornehmen lassen. Vollmachten können durch Erklärung 
gegenüber den zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. 
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine sonst in § 135 
Abs. 8 und Abs. 10 AktG genannte Person bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber dem zu Bevollmächtigenden er-
klärten Bevollmächtigung der Textform (§ 126b BGB). Für die Übermittlung der Vollmacht, 
des Widerrufs bzw. des Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-
steht neben der für die Anmeldung genannten Adresse die Möglichkeit der Übersendung per 
Fax und per E-Mail: 
 
Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 
Bogenstraße 43-45 
22926 Ahrensburg 
Telefax-Nummer: 04102 / 78-109 
Investor.Relations@BeA-Group.com 
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Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer sonst 
in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG genannten Person gilt § 135 AktG. Dabei sind Besonder-
heiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 
 
Mit der Eintrittskarte wird den Aktionären ein Vollmachtsformular übermittelt, das zur Voll-
machtserteilung verwendet werden kann. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären auch 
jederzeit auf Verlangen zugesandt. Es ist auch über die Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich. Die Aktionäre werden gebeten, eine Vollmacht vorzugsweise mittels des von der Gesell-
schaft zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen. 
 
Die Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesell-
schaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihr 
Stimmrecht von diesen in der Hauptversammlung weisungsgemäß ausüben zu lassen. Die-
jenigen Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Voll-
macht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst früh bei 
der Depotbank eingehen. Vollmachten und Weisungen zur Abstimmung zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten müssen vollständig ausgefüllt übermittelt werden. Die notwendigen 
Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Wir 
bitten, die vollständig ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke bis spätestens 6. Juli 
2011 (Eingangsdatum) per Post oder per Fax an die Fax-Nummer: +49(0)4102 78-109 
oder per E-Mail an die Investor.Relations@BeA-Group.com an die Joh. Friedrich Behrens Ak-
tiengesellschaft, Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg, zurückzusenden. Vollmachten und 
Weisungen, die nach dem 6. Juli 2011 bei der Gesellschaft eingehen, können leider aus 
technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Enthält die Stimmrechtsvollmacht 
an den Stimmrechtsvertreter keine Weisungen, so ist diese ungültig. Wurden den Stimm-
rechtsvertretern der Gesellschaft Weisungen, aber keine Vollmacht erteilt, kann eine Vertre-
tung in der Hauptversammlung durch diese ebenfalls nicht stattfinden. Bei einer Bevollmäch-
tigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erscheint lediglich deren Name im Teil-
nehmerverzeichnis und nicht derjenige des bevollmächtigten Aktionärs.  
 
Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht an der Ab-
stimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversamm-
lung gestellte Gegenanträge oder sonstige im Vorfeld der Hauptversammlung nicht mitge-
teilte Anträge teilnehmen können. Wortmeldungs- oder Fragewünsche und Aufträge, in der 
Hauptversammlung Anträge zu stellen, können die Stimmrechtsvertreter nicht entgegen-
nehmen.  
 
Erscheint ein Aktionär nach Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft 
auf der Hauptversammlung, so gilt dies nicht als Widerruf der vorgenannten Vollmachtser-
teilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Die Aktionäre haben den Widerruf der 
Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter in Textform zu erklären und der Gesellschaft in Text-
form nachzuweisen. Die Gesellschaft hält dafür Widerrufsformulare bereit. 
 

Rechte der Aktionäre 

(Angaben nach §§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG) 

 
Erweiterung der Tagesordnung 

 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von € 500.000 oder den zwan-
zigsten Teil des Grundkapitals (entspricht  € 358.400 oder 140.000 Stückaktien) ausma-
chen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt ge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorla-
ge beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Joh. Friedrich Behrens Ak-
tiengesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 06. Juni 2011 
24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Nach § 122 Abs. 2, 1 i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG haben die 
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betreffenden Aktionäre nachzuweisen, dass Sie mindestens seit dem 07. April 2011 0.00 
Uhr (MESZ) Inhaber der Aktien sind. Bitte richten sie entsprechende Verlangen an: 
 
Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
Bogenstraße 43-45 
22926 Ahrensburg 
 
Bekanntzumachende Erweiterungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 
der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der ge-
samten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 
www.Behrens.AG veröffentlicht.  
 
Gegenanträge und weitere Anträge 

 

Darüber hinaus kann jeder Aktionär der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Aufsichtsrat und Vorstand zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge 
übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer Begründung verse-
hen sein. Zugänglich zu machende Wahlvorschläge müssen nicht begründet werden. Gege-
nanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen sind ausschließlich zu richten an: 
 
Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 
Bogenstraße 43-45 
22926 Ahrensburg 
Telefax-Nummer: 04102 / 78-109 
 
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, zugänglich zu 
machende Begründung sowie eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung unter 
www.Behrens.AG im Internet veröffentlicht. Dabei werden die Gegenanträge und Wahlvor-
schläge berücksichtigt, die bis mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. spätes-
tens bis 22. Juni 2011, 24.00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft unter der obigen Adresse zuge-
hen. Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Anforderungen der § 
124 Abs. 3 Satz 3, § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG genügen. 
 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachge-
mäßen Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Darüber hinaus 
ist der Versammlungsleiter zu verschiedenen Leitungs- und Ordnungsmaßnahmen in der 
Hauptversammlung berechtigt. Hierzu gehört auch die Beschränkung des Rede- und Frage-
rechts. 
 
Wegen weitergehender Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre verweisen wir auf das 
entsprechende Dokument, das unter www.Behrens.AG  im Internet für die Aktionäre bereit 
gehalten wird. 
 
Ahrensburg, im Mai 2011 
 

Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 


